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Die diesjährige Herbstwasserschau im Bereich des Wasser- und Bodenverban-

des „Stever – Senden“ findet statt am: 

 

 

Freitag, 15.11.2024, 9.00 Uhr    

   

Treffpunkt: Raiffeisenmarkt  Stever von Einmündung Kleu- 

Senden, Daimlerstr.2 terbach bis Gaubrücke Senden 

 

 Stever von Gaubrücke   

 Senden bis Appelhülsen 

 

 

   

Donnerstag, 28.11.2024, 9.00 Uhr    

 

Treffpunkt: Gaststätte Lindfeld  Rinnbach 

Senden-Ottmarsbocholt 

   

 

 

Die Mitglieder des Verbandes sind berechtigt, an der Verbandsschau teilzuneh-

men. Die Gewässereigentümer und –anlieger werden gebeten, das Räumgut bis 

zu den genannten Terminen zu beseitigen. 

 

 

48308 Senden, 04.10.2024 Wasser- und Bodenverband 

         Stever – Senden 

 gez. Bernhard Entrup Lödde 

            - Verbandsvorsteher - 



 

Übersichtsplan Geltungsbereich der 11. (vereinfachten) Änderung des Bebau-

ungsplanes „2. Erweiterung Mönkingheide-Langeland“ im Bereich des Hofes 

Grothues-Potthoff 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 die 11. (ver-
einfachte) Änderung des Bebauungsplanes „2. Erweiterung Mönkingheide-
Langeland“ im Bereich des Hofes Grothues-Potthoff gem. § 10 Abs. 1BauGB als 
Satzung beschlossen. Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung wird 
hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
 



Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist Teil dieser 

Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe erste Seite) beigefügt. 

 

Der Bebauungsplan kann ab sofort während der Dienststunden im Rathaus, 

Münsterstraße 30, 48308 Senden, eingesehen werden. Über den Inhalt des Be-

bauungsplanes wird Auskunft gegeben. 

 

Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde 

Senden unter www.senden-westfalen.de/bebauungsplaene zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Hinweise: 

 

BauGB § 215 Abs. 1  

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-

zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

BauGB § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4  

Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche 

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigungen verlangen, wenn die in 

den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 

GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1  

Satzungen 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-

pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vom Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 10.10.2024 gefasste 

Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 

10.10.2024 - Sitzungsvorlage Nr. 2024/019/2 - übereinstimmt und entsprechend 

den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 

26.08.1999 verfahren worden ist. 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, 11.10.2024 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

 

 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 den Bebau-

ungsplan "Zwischen Dortmund-Ems-Kanal / Mühlenstraße / Bakenstraße, 1. Än-

derung" gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Der Beschluss des 

Bebauungsplanes als Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 

bekanntgemacht. 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist Teil dieser 

Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe oben) beigefügt. 

 



Der Bebauungsplan kann ab sofort während der Dienststunden im Rathaus, 

Münsterstraße 30, 48308 Senden, eingesehen werden. Über den Inhalt des Be-

bauungsplanes wird Auskunft gegeben. 

 

Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde 

Senden unter www.senden-westfalen.de/bebauungsplaene zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Hinweise: 

 

BauGB § 215 Abs. 1  

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-

zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

BauGB § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4  

Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche 

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigungen verlangen, wenn die in 

den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 

GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1  

Satzungen 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-

pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 
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a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vom Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 10.10.2024 gefasste 

Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 

10.10.2024 - Sitzungsvorlage Nr. 2024/052/1 - übereinstimmt und entsprechend 

den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 

26.08.1999 verfahren worden ist. 

 

Az.: 622-00 

48308 Senden, 22.10.2024 

Der Bürgermeister 

 

 
 
 

 
Sebastian Täger 



 

 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortskern Senden“ 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 den Bebau-

ungsplan „Ortskern Senden“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 

BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist Teil dieser 

Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe oben) beigefügt. 

 

Der Bebauungsplan kann ab sofort während der Dienststunden im Rathaus, 

Münsterstraße 30, 48308 Senden, eingesehen werden. Über den Inhalt des Be-

bauungsplanes wird Auskunft gegeben. 



 

Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde 

Senden unter www.senden-westfalen.de/bebauungsplaene zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Hinweise: 

 

BauGB § 215 Abs. 1  

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-

zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

BauGB § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4  

Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche 

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigungen verlangen, wenn die in 

den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 

GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1  

Satzungen 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-

pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vom Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 10.10.2024 gefasste 

Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 

10.10.2024 - Sitzungsvorlage Nr. 2018/127/8 - übereinstimmt und entsprechend 

den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 

26.08.1999 verfahren worden ist. 

 

Az.: 622-00 

48308 Senden, 22.10.2024 

Der Bürgermeister 

 

 
 
 

 
Sebastian Täger 



 

 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Biete“ 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 den Bebau-

ungsplan „Biete, 4. Änderung“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos-

sen. Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung wird hiermit gem. § 10 

Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist Teil dieser 

Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe oben) beigefügt. 

Der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 

können ab sofort während der Dienststunden im Rathaus Münsterstraße 30, 



48308 Senden, eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird 

Auskunft gegeben. 

 

Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde 

Senden unter www.senden-westfalen.de/bebauungsplaene zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Hinweise: 

 

BauGB § 215 Abs. 1  

Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-

zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

BauGB § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4  

Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche 

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigungen verlangen, wenn die in 

den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 

kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 

GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1  

Satzungen 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-

pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 
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a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vom Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 10.10.2024 gefasste 

Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 

10.10.2024 - Sitzungsvorlage Nr. 2022/108/2 - übereinstimmt und entsprechend 

den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 

26.08.1999 verfahren worden ist. 

 

Az.: 622-00 

48308 Senden, 22.10.2024 

Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 

 
Sebastian Täger 



 

 

 

Die Meldebehörde weist darauf hin, dass das Bundesmeldegesetz (BMG) für 
folgende Datenübermittlungen aus dem Melderegister ein Widerspruchs- oder 
Einwilligungsrecht vorsieht. 
 

1. Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften   
(§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG) 

 

2. Datenübermittlung an Parteien und Wählergruppen und anderen Trägern  
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 

 (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG) 

 

3. Datenübermittlung nach § 58 Wehrpflichtgesetz 
(§ 36 Abs. 2 BMG) 

 

4. Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen 
(§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG) 

 

5. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 
(§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG) 

 

Die Widersprüche gelten unbefristet bzw. bis auf Widerruf für das Melderegister 
des Einwohnermeldeamtes, bei dem sie eingelegt wurden.  
 
Widersprüche und Einwilligungen nimmt das Bürgerbüro im Rathaus entgegen. 
 

Bereits bestehende Übermittlungssperren nach dem Melderechtsrahmen- 
oder Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden analog über-
nommen und brauchen nicht neu erklärt werden. 



 
 
Die Übermittlungssperre bei Internetauskünften entfällt ersatzlos. 
 
 

Senden, 22.10.2024 

 

Gemeinde Senden 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Täger 



 

 

Gemäß § 58 c Abs. 1 Satz 2 des Soldatengesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 08. Juni 2017 (BGBI. I S. 1570) geändert worden ist, wird 

hiermit das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe personenbezogener Daten 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

§ 58c Soldatengesetz:  

 

(1) Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial nach Absatz 2 
Satz 1 übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März folgende Daten 
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr voll-
jährig werden:  

 
1. Familienname, 

 
2. Vornamen, 

 
3. gegenwärtige Anschrift. 

 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Ab-
satz 2 des Bundesmeldegesetzes widersprochen haben. 

 
(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die 

Daten nur dazu verwenden, Informationsmaterial über Tätigkeiten in den 
Streitkräften zu versenden. 
 

(3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die 
Daten zu löschen, wenn die Betroffenen dies verlangen, spätestens je-
doch nach Ablauf eines Jahres nach der erstmaligen Speicherung der Da-
ten beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. 
 

 



 

Der Widerspruch ist persönlich oder schriftlich einzulegen bei der  

Gemeinde Senden 

Bürgerbüro 

Münsterstraße 30 

48308 Senden 

 

Öffnungszeiten des Bürgerbüros:   

 

Montag bis Mittwoch 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstag   08.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Freitag   08.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

 

Bei der persönlichen Vorsprache ist der Personalausweis oder Reisepass vorzu-

legen. 

 

 

Senden, 22.10.2024 

 

Gemeinde Senden 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Täger 

 

 

 



 

 

 

 
 

Übersichtsplan Nr. 1 

 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Holtruper Stiege“ zwischen 

Holtruper Straße und Hiegenbusch - siehe Übersichtsplan Nr. 1 (schraffierte Flä-

che) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 i. 

V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem öffentlichen Verkehr gewid-

met. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. Verkehrsbeschränkungen wer-

den durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. Der Übersichtsplan ist Be-

standteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese Bekanntma-

chung wirksam. 

 



Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die 

angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-

ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-

hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-

stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-

re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behör-

de oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-

ben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur Über-

mittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S. 2 VwGO auch für andere 

nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer Übermitt-

lungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 

Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 

bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mit-

tels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu-

lässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-

verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen. 



 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

Senden, den 07.10.2024 

 

Gemeinde Senden 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Täger 

 

http://www.justiz.de/


 

 

 

 

 

 
 

 

Übersichtsplan Nr. 2 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Am alten Sportplatz“ zwi-

schen Holtruper Straße und Hiegenbusch - siehe Übersichtsplan Nr. 2 (schraf-

fierte Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 

1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem öffentli-

chen Verkehr gewidmet. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. Verkehrs-



beschränkungen werden durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. Der Über-

sichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese Bekanntma-

chung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die 

angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-

ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-

hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-

stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-

re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behör-

de oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-

ben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur Über-

mittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S. 2 VwGO auch für andere 

nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer Übermitt-

lungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 

Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 

bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mit-

tels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu-

lässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-

verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen. 



 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

Senden, den 07.10.2024 

 

Gemeinde Senden 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Täger 

 

http://www.justiz.de/


 

In dem Monat September 2024 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemein-
de Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer 
bislang nicht ermittelt werden konnten: 

 

1 Jugendrad 

1 Herrenrad 

1 Kinderrad 

1 Hund 

1 Katze 

1 Mantel 

1 Apple Ladecase 

diverser Schmuck 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Fahrradtasche 

1 Rucksack 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

diverser Schmuck 

 

 

 

                      

Senden, 14.10.2024                             i. A. Melanie Kortmann 

 


